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Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

Jahresabschlüsse 2002 und 2003 des Wasserwerkes Starnberg

Die WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft hat die Jahresabschlüsse
2002 bis einschließlich 2003 geprüft und folgenden Bestätigungsvermerk er-
teilt:
„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und
den Lagebericht des Wasserwerk Starnberg, Starnberg, für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 und 1. Januar bis 31. Dezember
2003 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der Ei-
genbetriebsverordnung für Bayern liegen in der Verantwortung der Werklei-
tung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i. V. m. der Verordnung über das
Prüfungswesen zur Wirtschaftsführung der Gemeinden, der Landkreise und
der Bezirke unter Beachtung der vom Institut  der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung durch den Lagebericht vermittelten Bildes erkannt werden und dass mit
hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werk-
leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage
des Eigenbetriebes und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutref-
fend dar. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben keinen Anlass
zur Beanstandung.“

Die Jahresabschlüsse werden vom Stadtrat wie folgt dargestellt.

Der Jahresabschluss 2002 schließt
mit einer Bilanzsumme von 11.483.012,36 EUR.
Der Jahresverlust 2002 in Höhe von 86.061,70 EUR
wird auf das Jahr 2003 vorgetragen.
Der Jahresabschluss 2003 schließt
mit einer Bilanzsumme von 10.823.893,87 EUR.
Der Jahresverlust 2003 in Höhe von 25.712,35 EUR
wird auf das Jahr 2004 vorgetragen.
Die Jahresabschlüsse und Lagebericht der vorgenannten Jahre liegen in den
Verwaltungsräumen des Wasserwerkes Starnberg öffentlich aus. Dort kön-
nen sie in der Zeit vom 05.04.2005 bis 11.04.2005 während der allgemeinen
Öffnungszeiten eingesehen werden.

Starnberg, den 18.03.2005

STADT STARNBERG
F. P f a f f i n g e r ; Erster Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Starnberg weist darauf hin, dass im Bayerischen Staatsanzeiger
Nr.14 vom 08. April 2005 folgende Arbeiten zur öffentlichen Ausschreibung
angezeigt werden:

Gymnasium Starnberg, Rheinlandstraße 2, 82319 Starnberg –
Einbau von 36 Stück Kunststoff-Fenster

Es wird gebeten, bei Interesse entsprechende Informationen aus dieser Ver-
öffentlichung zu entnehmen.

Starnberg, den 05.04.2005

STADT STARNBERG
F. P f a f f i n g e r , Erster Bürgermeister

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
des Landkreises 
Starnberg

Hilfe für Familien, Elternpaare, Jugendliche und
Kinder bei Schwierigkeiten:

• in der Erziehung
• in der Partnerschaft
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
Die Beratung ist kostenlos.
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Kurzzeitpflege
Zur Entlastung der häuslichen Pflege
bieten die Altenpflegeeinrichtungen des
Landkreises Kurzzeitpflege für die Dauer
von bis zu 4 Wochen an.
Informationsmaterial über Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen kann beim Landratsamt
Starnberg/Sozialamt angefordert werden.

Tel.: (0 81 51) 148 - 475

Beratungsstelle 
für Suchtkranke und 

Angehörige
im Gesundheitsamt, 82319 Starnberg,

Dampfschiffstraße 2a

Wir bieten an:

Beratung über Behandlungsmöglichkeiten,
Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen,

Nachsorge, Wiedereingliederungshilfe,
Familienberatungen, Gruppen- und Einzelgespräche.

Auf Wunsch auch anonym.

Bitte Terminvereinbarung 
unter Telefon (08151) 148-900


